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Chronique générale

Infrastructure et environnement

Energie

Energies alternatives

Stillschweigend folgte der Ständerat in der Frühjahrssession 2021 dem Antrag des
Bundesrates und nahm eine Motion Zanetti (sp, SO) an. Das Anliegen mit dem komplex
anmutenden Titel «Verkürzung der Frist zur Abgrenzung von Neubauten zu
bestehenden Bauten bezüglich steuerlicher Abzugsfähigkeit von Investitionen, die
dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen» sollte nach Angaben des
Motionärs ein Detailproblem lösen, auf welches er von einem ihm unbekannten Bürger
hingewiesen worden sei. Konkret ging es dabei um die Frage, ob eine Investition in eine
Immobilie, die dem Energiesparen oder dem Umweltschutz dient, vom relevanten
Steuereinkommen abgezogen werden kann oder nicht. Bisher war die Regelung, dass
dies nur bei Investitionen in bestehende Bauten auf direktem Wege möglich ist. Bei
Neubauten hingegen konnte die Investition erst nach einer kantonal unterschiedlichen
Frist – in der Regel fünf Jahre nach Erstellung der Liegenschaft – in Abzug gebracht
werden. Die aus ökologischer Sicht wünschenswerte Investition werde durch diese
steuerrechtliche Regelung unnötig hinausgeschoben, begründete der Motionär sein
Anliegen. Eine Verkürzung und Harmonisierung dieser Frist, wie sie hier verlangt werde,
würde deshalb unter dem Strich zu keiner Schmälerung der Steuereinnahmen führen,
sondern nur die ökologisch wünschenswerte Investition beschleunigen. 1

MOTION
DATE: 10.03.2021
MARCO ACKERMANN

Nach der oppositionslosen Zustimmung im Ständerat nahm auch der Nationalrat in der
Herbstsession 2021 stillschweigend und diskussionslos eine Motion Zanetti (sp, SO) zur
Verkürzung der Frist für steuerliche Abzüge bei energetischen Investitionen an.
Gemäss dem Ansinnen der beiden Räte soll die Frist, nach der energiesparende
Massnahmen bei Neubauten abgezogen werden können, verkürzt und national
harmonisiert werden. 2

MOTION
DATE: 22.09.2021
MARCO ACKERMANN

1) AB SR, 2021, S. 201
2) AB NR, S. 1813; Bericht WAK-NR vom 6.9.21
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